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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Im Frühjahr verhandelten Vertreter des Bundes erstmals mit den Personalverbänden
über einen Vorentwurf für ein neues Personalgesetz, welches das alte Beamtengesetz
ablösen soll. Als wichtigste Neuerung ist die Aufhebung des Beamtenstatus vorgesehen.
Die Mitarbeiter sollen nicht mehr auf eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt, sondern
mit unbefristeten, aber jederzeit kündbaren Arbeitsverträgen eingestellt werden.
Kündigungen könnten einerseits wegen ungenügender Leistung, andererseits aber auch
wegen mangelndem Arbeitskräftebedarf ausgesprochen werden. Vorgesehen ist im
weiteren ein weniger starres Lohnsystem, das sich vermehrt an der individuellen
Leistung orientiert. Entgegen den im Frühjahr gemachten Ankündigungen konnte dieser
Vorentwurf im Berichtsjahr noch nicht in die Vernehmlassung gegeben werden.
Verantwortlich dafür war unter anderem der heftige Widerstand der Gewerkschaften
gegen die vorgesehenen Neuerungen. Der Kanton Basel-Land hat diesen Schritt im
Berichtsjahr bereits vollzogen und den Beamtenstatus durch kündbare öffentlich-
rechtliche Anstellungsverträge ersetzt.

In ähnliche Richtung zielten auch zwei parlamentarische Vorstösse. Mit einer
namentlich von Nationalräten der SVP und der FP unterzeichneten Motion verlangte der
Thurgauer Gusset (fp) (97.3168) die generelle Aufhebung des Beamtenstatus in der
Bundesverwaltung. Etwas weniger weit ging Kunz (svp, LU) mit seinem Postulat, das eine
Reduktion der Löhne des Bundespersonals auf den Stand der Saläre vergleichbarer
Stellen in der Privatwirtschaft und einen Abbau von Lohnautomatismen zugunsten von
Leistungslöhnen forderte (97.3121). Da sich Borel (sp, NE) beiden Anliegen widersetzte,
wurde ihre Behandlung verschoben. Ausserdem publizierte der Bundesrat im
Berichtsjahr seine Stellungnahme zum Bericht einer PUK über die Missstände bei der
Pensionskasse des Bundes. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.11.1997
HANS HIRTER

Die Gewerkschaften des Bundespersonals äusserten heftige Kritik am Vorentwurf des
neuen Gesetzes. Mit der Unabwendbarkeit der Abschaffung des Beamtenstatus –
welche in zahlreichen Kantonen und Gemeinden bereits erfolgt ist – hatten sie sich
zwar abgefunden. Die Möglichkeit, Anstellungsverhältnisse aus betrieblichen und
wirtschaftlichen Gründen aufzulösen, lehnten sie jedoch ab. Überhaupt nicht
einverstanden waren sie mit dem Vorschlag, wichtige Kompetenzen namentlich bei der
Lohnpolitik an die einzelnen Arbeitgeber wie SBB und Post abzutreten. Lohneckdaten,
Teuerungsausgleich, national einheitliche Lohnhöhen sowie Höchstarbeitszeiten sollten
ihrer Ansicht nach weiterhin durch den Bundesrat festgelegt werden. Der SGB und die
SP schlossen sich dieser Kritik an. Für die SVP hingegen enthielt das bundesrätliche
Projekt immer noch zu viele einengende Vorschriften. Unterstützung fand die
Regierung bei der CVP und der FDP, wobei letztere allerdings ebenfalls Kritik am
Ausmass der Kompetenzendelegation an die einzelnen Bundesbetriebe anmeldete. Für
die Wirtschaftsverbände war die Reform zu zaghaft ausgefallen. Sie forderten, dass für
die Bundesangestellten wie für alle anderen Beschäftigen das private Anstellungsrecht
gemäss Obligationenrecht zur Anwendung kommen soll. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.09.1998
HANS HIRTER

Im Herbst gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Teilrevision des Personalgesetzes
in die Vernehmlassung. Hauptelement ist eine Angleichung des Kündigungsrechts an die
Verhältnisse in der Privatwirtschaft. Neu sollen die Kündigungsfristen den
Minimalvorschriften des Obligationenrechts entsprechen, d.h. einen Monat im ersten
Dienstjahr, zwei Monate vom zweiten bis zum neunten Dienstjahr und drei Monate vom
zehnten Jahr an betragen. Dies würde für das Personal eine massive Verschlechterung
gegenüber heute bedeuten, wo bis zum fünften Dienstjahr drei Monate, vom sechsten
bis zum zehnten vier und ab dem elften Dienstjahr sechs Monate gelten. Der Bund als
Arbeitgeber soll ausserdem wesentlich mehr Kündigungsgründe geltend machen
können. Die Beschwerdemöglichkeiten mit ihren aufschiebenden Wirkungen und die
Weiterbeschäftigungsgarantie bei ungerechtfertigter Kündigung sollen zudem
eingeschränkt werden. Die Personalverbände reagierten mit Empörung auf diese
Liberalisierungspläne von Bundesrat Merz. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2008
HANS HIRTER
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Der im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für eine Teilrevision des
Personalgesetzes fand nur bei der FDP Unterstützung. Für die Linke und die
Personalverbände ging er zu weit, für die SVP wich er immer noch zu sehr von den
Verhältnissen in der Privatwirtschaft ab. Als Konsequenz daraus stufte das EFD das
Geschäft nicht mehr als prioritär ein. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.03.2009
HANS HIRTER

Mit der 2008 in die Vernehmlassung geschickten Revision des Bundespersonalgesetzes
sollte eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse der Bundesangestellten anvisiert
werden. Aufgrund der Kritik der Personalverbände insbesondere am Abbau des
Kündigungsschutzes und aufgrund der Empfehlung der GPK des Nationalrats vom
Oktober 2009 beschloss der Bundesrat, die Revision auf Eis zu legen. Zuerst sollte die
Personalstrategie 2011-2015 ausgearbeitet werden. Diese legte die Regierung im
Dezember des Berichtsjahrs vor. Mit klaren Pflichtenheften, Leistungslöhnen und
Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben soll das
Bundespersonal leistungsfähiger und am Arbeitsmarkt optimaler positioniert werden. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

1) AZ, 19.8.97; TW, 7.11.97.; Amtl. Bull. NR, 1997, S. 1468 f. (Gusset) resp. 1488 f. (Kunz).; BBl, 1997, III, S. 98 ff.; BaZ, 5.9.97.
2) Bund, 7.5.98; NZZ und TA, 13.8.98.; TA, 3.9.98; NZZ, 15.12.98.
3) Bund, NZZ und SN, 20.9.08.
4) Bericht des Finanzdepartements über die Vernehmlassungsergebnisse; NZZ, 6.1.09; BZ, 13.3.09.
5) NZZ, 13.3.10; BZ, 20.3.10; Presse vom 11.12.10.; Personalstrategie Bundesverwaltung 2011-2015
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